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Anhang „ökologische und/oder soziale Merkmale“ 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzpro-

dukten   

Name des Produkts: Best of Green & Common Good                                        

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900R6XGWWINZMC293 

Ökologische und / oder soziale Merkmale 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

          ☐ Ja            Nein 

☐ Es wird ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___% 

 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von 50 % an nachhaltigen Investitionen 

 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 

 

☐ Es wird damit ein Mindesanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: ___%  

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nachhalti-
gen Investments getätigt. 

 Um in der 50 %-Grenze Berücksichtigung zu finden, reicht es aus, dass der 

Vermögensgegenstand entweder ein Umwelt- oder ein soziales Ziel erfüllt. Es ist nicht 

erforderlich, dass gleichzeitig beide Ziele erreicht werden.  

 

  
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit dem Finanzprodukt 
beworben?  

 Das Finanzprodukt investiert mindestens 80 % des Wertes des Sondervermögens in Ver-

mögensgegenstände gemäß § 1 Nr. 1, 2, 3, 5 und 7 der Besonderen Anlagebedingungen, 

die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden (im Weiteren 

Eine nachhaltige Investition 

ist eine Investition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die zur Errei-

chung eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, voraus-

gesetzt, dass diese Investition 

keine Umweltziele oder sozialen 

Ziele erheblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, in die in-

vestiert wird, Verfahrensweisen 

einer guten Unternehmensfüh-

rung anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten ent-

hält. Diese Verordnung 

umfasst kein Verzeich-

nis der sozial nachhalti-

gen Wirtschaftstätigkei-

ten. Nachhaltige Investi-

tionen mit einem Um-

weltziel könnten taxono-

miekonform sein oder 

nicht. 
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Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die mit dem Fi-

nanzprodukt beworbenen 

ökologischen oder sozialen 

Merkmale erreicht werden. 

 

“dezidierte ESG-Anlagestrategie”). Daneben berücksichtigt der Fonds bestimmte 

Ausschlusskriterien.  

 

Entsprechend werden sowohl ökologische als auch soziale Merkmale beworben.  

 

Das Sondervermögen vergleicht sich mit keinem Referenzwert. 

 

 

  Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzpro-

dukt beworben werden, herangezogen? 

I. Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie  

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, 

werden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und 

verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in 

einem ESG-Rating zusammengefasst.  

 

Als positiv bewertet und damit im Rahmen der genannten 80 % Grenze 

Berücksichtigung finden all die Vermögensgegenstände, die mindestens eines der 

folgenden Kriterien erfüllen:  

 

a) ESG-Gesamtrating von mindestens Prime -1 im Falle von Wertpapieren, 

und/oder von mindestens Prime im Falle von Investmentanteilen 

b) nachhaltige Investition, die zur Erfüllung von Umwelt und/oder sozialen 

Zielen gem. Art. 2 Nr. 17 Verordnung 2019/2088 beitragen.  

 

Diese nachhaltigen Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 Verordnung (EU) 2019/2088 

müssen mindestens 50 % des gesamten Sondervermögens ausmachen. 

 

Die diesbezüglichen Daten werden durch den Datenprovider Institutional 

Shareholder Services Inc. (im Folgenden „ISS“) zur Verfügung gestellt.  

 

II. Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien  

Für das Sondervermögen werden keine Vermögensgegenstände erworben, deren 
Emittenten oder Basiswerte gegen die Ausschlüsse im Zusammenhang mit Paris-
abgestimmten EU-Referenzwerten (sog. Paris aligned Benchmark „PAB“) im Sinne 
von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2020/1818 in der jeweils aktuell gültigen 
Fassung verstoßen. 
 
Für das Sondervermögen werden keine Vermögensgegenstände gemäß § 1 Nr. 1, 
2, 3, 6 und 7 der Besonderen Anlagebedingungen erworben, deren Emittenten oder 
Basiswerte 
 

(1) mehr als 3 % Umsatz mit der Herstellung und/ oder dem Vertrieb von 

Rüstungsgütern generieren; 

 

(2) Umsatz mit der Stromerzeugung aus Kohle generieren; 

 

(3) Umsatz mit der Stromerzeugung aus Erdöl generieren; 

 

(4) mehr als 3 % Umsatz mit Atomstrom generieren; 

 

(5) Umsatz mit dem Abbau und/oder Vertrieb von Kraftwerkskohle 

generieren; 
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(6) mehr als 5 % Umsatz mit der Herstellung oder dem Vertrieb von 

alkoholischen Getränken generieren; 

 

(7) Umsatz mit der Produktion oder der Verbreitung pornografischer Bilder 

und/oder Videos generieren; 

 

(8) mehr als 5 % Umsatz mit dem Betrieb, der Vermarktung oder der 

Dienstleistungsunterstützung von Wettaktivitäten und Glücksspiel 

generieren; 

 

(9) Umsatz mit der Produktion gentechnisch veränderter Organismen für die 

landwirtschaftliche Nutzung generieren; 

 

(10)  Umsatz mit dem Vertrieb gentechnisch veränderter Organismen für die 

landwirtschaftliche Nutzung generieren; 

 

(11)  Umsatz mit der Herstellung von gefährlichen Pestiziden mit technisch 

hochwertigen Wirkstoffen generieren; 

 

(12)  die von dem Internationalen Chemikaliensekretariat (ChemSec) als 

Produzenten oder Importeure gefährlicher Substanzen gemäß des 

Anhangs XIV der EU-Chemikalienverordnung REACH (Registrierung, 

Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) aufgeführt 

sind; 

 

(13)  Massentierhaltung betreiben;  

 

(14)  5 % oder mehr Umsatz aus der Herstellung oder dem Vertrieb von 

Tierpelzen erwirtschaften. 

 

Ferner werden keine Anleihen von Staaten erworben, 

 

(15) die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert werden. 

 

(16)  die das Abkommen von Paris nicht ratifiziert haben. 

 

Darüber hinaus werden keine Investmentanteile gemäß § 1 Nr. 5 der Besonderen 

Anlagebedingungen erworben, die in Wertpapiere von Emittenten investieren, die  

 

(17)  mehr als 3 % Umsatz mit der Herstellung von Rüstungsgütern 

generieren; 

 

(18)  mehr als 3 % Umsatz mit Atomstrom generieren; 

 

(19)  Umsatz mit der Förderung von Kraftwerkskohle generieren; 

 

(20)  Umsatz mit der Stromerzeugung aus Kohle generieren;  

 

(21)  Umsatz mit der Stromerzeugung aus Erdöl generieren. 

 

Der Fonds darf in Vermögensgegenstände investieren, für welche (noch) keine 

Daten des Datenproviders ISS ESG vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt 

werden kann, ob gegen die oben genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde.  
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Sobald für solche Vermögensgegenstände Daten vorhanden sind, werden die 

genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der 

Vermögensgegenstände, die entsprechend gescreent werden können.  

 

  Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzpro-

dukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition 

zu diesen Zielen bei?  

Die Gesellschaft muss mindestens 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens 
in Vermögensgegenstände gemäß § 1 Nr. 1, 2, 3, 5 und 7 der Besonderen Anlage-
bedingungen investieren, die sich als nachhaltige Investition gem. Art. 2 Nr. 17 Ver-
ordnung (EU) 2019/2088 klassifizieren. 
 
Im Sinne dieses Sondervermögens gilt eine Investition, dann als nachhaltige Inves-
tition gem. Art. 2 Nr. 17 Verordnung (EU) 2019/2088, wenn sie auf eine wirtschaftli-
che Tätigkeit ausgerichtet ist, die zur Erreichung der Ziele der Erhaltung der Um-
welt und / oder der Erreichung der sozialeren Gestaltung der Gesellschaft bei-
tragen.  
 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die nachhaltigen Investitionen auf wirt-
schaftliche Tätigkeiten ihrerseits darauf ausgerichtet sind zu der Erfüllung mindes-
tens eines der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen 
(„SDG“) beizutragen:  
 
Die jeweiligen Erläuterungen sowie die Unterziele zu den SDGs können unter 
https://www.17ziele.de abgerufen werden.  
 
Konkret gilt ein Beitrag zu den SDGs dann als gegeben, wenn die wirtschaftliche 
Tätigkeit, in die investiert wird, ein SDG Impact Rating – Overall von mindestens 0,2 
aufweist und damit wenigstens einen geringfügig positiven Einfluss auf die Erfüllung 
der SDGs hat.  
 
Mit dem SDG Impact Rating wird ein holistischer Ansatz verfolgt. Dabei bezieht sich 
das SDG Impact Rating nicht auf einzelne Ziele, sondern bildet einen generellen 
Überblick ab. Daher kann nicht sichergestellt werden, dass die Unternehmen mit 
einem additiven positiven SDG Impact Rating, einzelne SDG geringfügig verletzen. 
Eine erhebliche Verletzung einzelner SDGs ist ausgeschlossen.  
 
Daneben ist hervorzuheben, dass die SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum), SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) und SDG 17 
(Partnerschaften zur Erreichung der Ziele) in die Bewertung nicht einbezogen wer-
den, da diese auf politischer und makroökonomischer Ebene umzusetzen sind. In 
der Bewertung werden diese als „neutral“ also mit einem Score von 0 bewertet. 
 
Im Fall von Wertpapieren wird im Rahmen des SDG Impact Ratings festgestellt 
welche Externalitäten ein Unternehmen, in Hinblick auf den Beitrag zu den SDGs bei 
den Unternehmungen und der gesamten Wertschöpfungskette aufweist. Gleichzeitig 
wird berücksichtigt, inwiefern bestehende und aufkommende Opportunitäten in der 
Umsetzung und/oder Produktion etwaiger Dienstleistungen und/oder Produkte vom 
jeweiligen Unternehmen genutzt werden, um die Anforderungen der SDGs zu erfül-
len.  
 
Voraussetzung für ein SDG Impact Rating von Investmenteilen ist, dass mindes-
tens 65 % der im jeweiligen Investmentanteile befindlichen Vermögensgegenstände 
(exklusive Bankguthaben und Derivate) durch den Datenprovider ein Rating besit-
zen.  
 

Ist ein Investmentanteil grundsätzlich bewertbar, werden die Externalitäten, in Hin-

blick auf den Beitrag zu den SDGs bei den Unternehmungen und der gesamten 

https://www.17ziele.de/
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Wertschöpfungskette des jeweiligen Investmentanteils gemessen, entsprechend ge-

wichtet und so ein Gesamt-ESG-Rating ermittelt. Gleichzeitig wird auch in Bezug auf 

die jeweilige Bewertung des jeweiligen Investmentanteils berücksichtigt inwiefern 

bestehende und aufkommende Opportunitäten in der Umsetzung und/oder Produk-

tion etwaiger Dienstleistungen und/oder Produkte vom jeweiligen Emittenten des In-

vestmentanteils genutzt werden. 

 
Sofern einzelne Investmentanteile kein ESG- oder Mindest-Impact-Rating aufwei-
sen und daher keine Aussage dazu getroffen werden kann, ob das SDG Impact Ra-
ting von 0,2 erfüllt ist, bleibt ein Investmentanteil dennoch erwerbbar, sofern der we-
sentliche Teil der Anlagestrategie des Zielfonds auf die Verfolgung eines sozialen 
Ziels in Form der Bekämpfung von wirtschaftlicher und / oder sozialer Ungleichheit 
sowie der Förderung sozialer und / oder wirtschaftlicher Integration ausgerichtet ist. 
Dieses Ziel wird u.a. durch finanzielle Inklusion, also dem Zugang zu sinnvollen und 
bezahlbaren Finanzprodukten für Einzelpersonen und für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen (KMU) in Entwicklungs- und Schwellenländern, verfolgt sowie in 
geringerem Umfang durch Investitionen in Unternehmen, die ihrerseits ebenfalls ei-
nen positiven Beitrag zu finanzieller Inklusion leisten. 
 

  Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nach-

haltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

 

Darüber hinaus investiert das Sondervermögen gemäß Artikel 2 Nummer 17 Offen-

legungsverordnung im Rahmen der Mindestquote/n von 50 % nicht in wirtschaftliche 

Tätigkeiten, die ein Umweltziel, ein soziales Ziel, eine Investition in Humankapital 

oder einer solche zugunsten wirtschaftlich oder sozial benachteiligter Bevölkerungs-

gruppe erheblich beeinträchtigen.  

 
Eine entsprechend erhebliche Beeinträchtigung wird einer Investition unterstellt, so-
fern diese die in folgender Tabelle ausgeführten Ansprüchen erfüllt:  

 

Kriterium zur Erfüllung des DNSH  Erläuterung der Annahme  

 
Es erfolgt keine Investition in Wert-
papiere von Unternehmen, die hin-
sichtlich des Beitrags zu den 17 
Sustainable Development Goals der 
Vereinten Nationen („SDG“) deutlich 
fehl ausgerichtet agieren. 

 
Das SDG Impact Rating – Overall ergibt 
sich aus der Summe der niedrigsten nega-
tiven und der höchsten positiven Impact 
Bewertung eines Unternehmens im Hin-
blick auf eines der 17 SDGs.  
 
In die Bewertung werden die Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens, die 
Art und Weise der Ausübung der Ge-
schäftstätigkeit sowie etwaig bestehende 
Kontroversen und Externalitäten einbezo-
gen. Anteilig wird die Bewertung im Bezug 
zum jeweiligen Sektor bewertet. 
 
Für die SDG 8, 9 und 17 werden Produkte 
und Dienstleistungen von Unternehmen 
als grundsätzlich neutral eingestuft. Die 
Gesamtbewertung von Unternehmen hin-
sichtlich der drei genannten Ziele wird da-
her maßgeblich durch die Bewertung der 
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Art und Weise der Ausübung der Ge-
schäftstätigkeit sowie etwaig bestehende 
Kontroversen und Externalitäten beein-
flusst.  
 
Hierdurch wird sichergestellt, dass nur sol-
che Unternehmenstitel in der Mindest-
quote nachhaltiger Investitionen im Sinne 
von Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 
2019/2088 berücksichtigt werden dürfen, 
die andere Ziele nicht erheblich beein-
trächtigen. 

 
Es erfolgt keine Investition in Aktien 
und/oder Anleihen Unternehmen, 
die gegen die unter V. Nr. (1) – (14) 
für Wertpapiere von Unternehmen 
und Nr. (17) – (21) für Investment-
fonds genannten Ausschlusskrite-
rien verstoßen. 

Durch die Ausschlüsse wird nicht in wirt-
schaftliche Tätigkeiten solcher Emittenten 
investiert, die über die genannten Umsatz-
schwellen hinaus in dem jeweiligen Ge-
schäftsfeld tätig sind. In diesem Zuge ist 
davon auszugehen, dass wenigstens eine 
erhebliche Beeinträchtigung nicht erfolgt.  
 
Hiermit ist angestrebt durch die Investitio-
nen vorliegenden Sondervermögens gar 
nicht oder nicht im erheblichen Umfang in 
Geschäftsfelder, welche die Umwelt und 
soziale Ziele erheblich beeinträchtigen, zu 
investieren.  

 
Es erfolgt keine Investition in Aktien 
und/oder Anleihen von Unterneh-
men, welche nicht im Einklang mit 
dem Mindestschutz gem. Art. 18 
Verordnung (EU) 2020/852 („Taxo-
nomieverordnung“) agieren.  

Der Mindestschutz gem. Art. 18 Taxono-
mieverordnung setzt voraus, dass Unter-
nehmen Verfahren befolgen, welche si-
cherstellen, dass die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen, die Leitprin-
zipien der Vereinten Nationen für Wirt-
schaft und Menschenrechte, die Erklärung 
der Internationalen Arbeitsorganisationen 
und die Internationale Charta der Men-
schenrechte befolgen.  
 
Durch den Ausschluss von Unternehmen, 
die gegen das PAB-Ausschlusskriterium 
verstoßen, wird die Investition in entspre-
chende Emittenten von Aktien ausge-
schlossen. Hervorzuheben ist, dass die In-
ternationale Charta der Menschenrechte 
im Rahmen der Leitprinzipien der Verein-
ten Nationen für Wirtschaft und Menschen-
rechte Berücksichtigung findet und auf-
grund fehlender Daten, aktuell auch nur in 
diesem Rahmen berücksichtigt werden 
kann. 

Es erfolgt keine Investition in Wert-
papiere von Unternehmen, welche 
die Verfahrensweisen einer guten 
Unternehmensführung i.S.d. Art. 2 
Nr. 17 Verordnung (EU) 2019/2088 
nicht anwenden. 

Zur Beurteilung der guten Unternehmens-
führung wird das Governance Rating her-
angezogen. Die diesbezüglichen Daten 
werden durch ISS ESG zur Verfügung ge-
stellt. Im Governance Rating werden u.a. 
Aufsichts- und Vergütungsstrukturen be-
rücksichtigt. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die 
Grundsätze der guten Unternehmensfüh-
rung nicht berücksichtigt werden, sofern 
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Bei den wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen 

handelt es sich um die be-

deutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von Investiti-

onsentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren in 

den Bereichen Umwelt, So-

ziales und Beschäftigung, 

Achtung der Menschen-

rechte und Bekämpfung von 

Korruption und Bestechung. 

 

die Governance eines Unternehmens im 
gewichteten Durchschnitt der Bewertung 
der zugrunde liegenden Einzelkriterien von 
ISS ESG im Governance Rating mit poor 
(mangelhaft) bewertet wird. 
 
Weiterhin wird durch den Ausschluss die 
Investition in Emittenten von Aktien und 
Anleihen ausgeschlossen, die schwerwie-
gende Verstöße ohne positive Perspektive 
in den Bereichen. Korruption, Steuern, 
Geldwäsche aufweisen. 

 

Der Fonds darf in Wertpapiere investieren, für welche (noch) keine Daten des Da-

tenproviders ISS ESG vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, 

ob gegen die oben genannten DNSH-Kriterien verstoßen wurde.  

 

Sobald für solche Wertpapiere Daten vorhanden sind, werden die genannten DNSH-

Kriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die ent-

sprechend gescreent werden können.  
 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

 

Durch die Anwendung des PAB-Ausschlusskriteriums, wird unter anderem 

sichergestellt, dass für den Fonds keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen 

erworben werden, die in schwerer Weise und nach Auffassung des 

Fondsmanagements ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN 

Global Compact-Netzwerkes, UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 

oder gegen die OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen verstoßen. 

Hervorzuheben ist, dass die Internationale Charta der Menschenrechte im Rahmen 

der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 

Berücksichtigung findet.   

 

 

  

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

☒ Ja 

Im Folgenden wird ausgeführt, welche Nachhaltigkeitsauswirkungen („PAI“) das 

Sondervermögen im Rahmen seiner Investitionsentscheidungen berücksichtigt und 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht 

erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.  

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 
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durch welche Maßnahmen (Ausschlusskriterien) beabsichtigt ist, diese zu vermei-

den, bzw. zu verringern:  

Im Besonderen werden PAIs berücksichtigt, die im Kontext ökologischer und sozia-

ler Nachhaltigkeit zu betrachten sind. Hierzu werden die o.g. Ausschlusskriterien Nr. 

(1) bis (14) für Unternehmen, die Ausschlusskriterien Nr. (15) und (16) für Staaten 

sowie die Ausschlusskriterien Nr. (17) bis (21) für Investmentanteile herangezogen.  

Die unter dem PAB-Ausschluss gefassten Konventionen, die sich konkret auf die 

jeweils genannten Waffenkategorien beziehen, verbieten den Einsatz, die Produk-

tion, die Lagerung und die Weitergabe der jeweiligen Waffenkategorie. Darüber hin-

aus beinhalten die Konventionen Regelungen zur Zerstörung von Lagerbeständen 

kontroverser Waffen, sowie der Räumung von kontaminierten Flächen und Kompo-

nenten der Opferhilfe.  

Die mit Ausschlusskriterien Nr. (2), (3) und (4) aufgegriffene Begrenzung der Strom-

erzeugung durch fossile Brennstoffe ist im ökologischen Kontext als ein wesentlicher 

Faktor für die Einschränkung von Treibhausgas- und CO²-Emissionen einzuordnen.  

Das PAB-Ausschlusskriterium greift den UN Global Compact, sowie die OECD-Leit-

sätze für Multinationale Unternehmen auf.  

Der UN Global Compact verfolgt mit den dort aufgeführten 10 Prinzipien die Vision, 

die Wirtschaft in eine inklusivere und nachhaltigere Wirtschaft umzugestalten. Die 

10 Prinzipien des UN Global Compact lassen sich in vier Kategorien Menschen-

rechte (Prinzipien 1 und 2), Arbeitsbedingungen (Prinzipien 3 -6), Ökologie (Prinzi-

pien 7-9) und Anti-Korruption (Prinzip 10) unterteilen.  

Entsprechend der Prinzipien 1 – 2 haben Unternehmen sicherzustellen, dass sie die 

international anerkannten Menschenrechte respektieren und unterstützen, sie im 

Rahmen ihrer Tätigkeit also nicht gegen die Menschenrechte verstoßen.  

Die Prinzipien 3 – 6 sehen vor, dass die Unternehmen die internationalen Arbeits-

rechte respektieren und umsetzen.  

Im Rahmen der Prinzipien 7 – 9 werden Anforderungen an die ökologische Nach-

haltigkeit gestellt, die unter den folgenden Schlagworten zusammengefasst werden 

können: Vorsorge, Förderung von Umweltbewusstsein sowie Entwicklung und An-

wendung nachhaltiger Technologien. Das Prinzip 10 etabliert unter anderem den 

Anspruch, dass Unternehmen Maßnahmen gegen Korruption ergreifen müssen.  

Mit den OECD-Leitsätzen für Multinationale Unternehmen wird das Ziel verfolgt, 

weltweit die verantwortungsvolle Unternehmensführung zu fördern. Die OECD-Leit-

sätze für Unternehmen stellen hierzu einen Verhaltenskodex in Hinblick auf Aus-

landsinvestitionen und für die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern auf.  

Der Freedom House Index wird jährlich durch die NGO Freedom House veröffent-

licht und versucht die politischen Rechte sowie bürgerlichen Freiheiten in allen Län-

dern und Gebieten transparent zu bewerten. Zur Bewertung politischer Rechte wer-

den insbesondere die Kriterien Wahlen, Pluralismus und Partizipation sowie die Re-

gierungsarbeit herangezogen. Die bürgerlichen Freiheiten werden anhand der Glau-

bens-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie der Rechtsstaatlichkeit und 

der jeweiligen individuellen Freiheit des Bürgers im jeweiligen Land beurteilt.  

Mit dem Abkommen von Paris hat sich im Dezember 2015 die Mehrheit aller Staaten 

auf ein globales Klimaschutzabkommen geeinigt. Konkret verfolgt das Pariser Ab-

kommen drei Ziele:  
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- Langfristige Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Cel-

sius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Im Übrigen sollen sich die Staa-

ten bemühen, den Temperaturanstieg auf 1,5°C im Vergleich zum vorindustri-

ellen Niveau zu begrenzen.  

- Treibhausgasemissionen zu mindern 

- die Finanzmittelflüsse mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.  

Dies vorausgeschickt, soll in den folgenden Tabellen jeweils aufgezeigt werden, 

durch welche Ausschlusskriterien wesentliche nachteilige Auswirkungen auf welche 

Nachhaltigkeitsfaktoren abgemildert werden sollen. Die Auswahl der Nachhaltig-

keitsfaktoren beruht auf der Delegierten Verordnung zur Verordnung (EU) 

2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-

leistungssektor. 

Für Aktien oder Anleihen von Unternehmen und Investmentanteile 

Nachhaltigkeitsindikatoren 
für nachteilige Auswirkung 
(„PAI“) gem. Anhang I 
DelVO (EU) 2019/2088 

Berücksichtigt 
durch 

Begründung 

1. Treibhausgasemissionen 
(GHG Emissions) 

2. CO2-Fußabdruck (Car-
bon Footprint) 

3. Treibhausgasintensität 
der im Portfolio befindli-
chen Unternehmen (GHG 
intensity of investee com-
panies) 

Ausschlusskrite-
rien Nr. (2), (3), (4) 
im Falle von Wert-
papieren und Nr. 
(18), (20) und (21) 
im Falle von In-
vestmentanteilen 
sowie PAB-Aus-
schluss 

Durch die in den Aus-
schlusskriterien genannte 
Umsatzschwelle hinsichtlich 
Unternehmen, welche Um-
satz mit der Stromerzeu-
gung aus fossilen Brenn-
stoffen erwirtschaften, so-
wie durch den Ausschluss 
von Unternehmen, welche 
schwere Kontroversen mit 
den UN Global Compact 
und damit ebenfalls mit den 
Prinzipien 7-9 des UN Glo-
bal Compacts aufweisen, 
kann davon ausgegangen 
werden, dass mittelbar we-
niger Emissionen ausgesto-
ßen werden.  

4. Exposition zu Unterneh-
men aus dem Sektor der Fos-
silen Brennstoffe (Exposure 
to companies active in the 
fossile fuel sector) 

Ausschlusskrite-
rien Nr. (2) bis (5) 
im Falle von Wert-
papieren und Nr. 
(19) bis (22) im 
Falle von Invest-
mentanteilen 

Investitionen in Aktivitäten 
im Bereich fossile Brenn-
stoffe sind für den Fonds 
aufgrund der in den Aus-
schlusskriterien verankerten 
Umsatzschwellen begrenzt, 
wodurch eine entspre-
chende Exposition teilweise 
vermieden wird. 

5. Anteil von nichterneuerba-
rer Energie an Energiever-
brauch und -produktion 
(Share of non-renewable 
energy consumption and pro-
duction) 

Ausschlusskrite-
rien Nr. (2) – (5) im 
Falle von Wertpa-
pieren und Nr. 
(18) bis (21) im 
Falle von Invest-
mentanteilen 

Durch die in den Aus-
schlusskriterien beinhalte-
ten Umsatzschwellen wird 
die Investition in als beson-
ders problematisch einge-
stuften Energiequellen be-
schränkt.   
 
Der Anteil von nicht-erneu-
erbaren Energien am Ener-
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gieverbrauch wird damit in-
direkt berücksichtigt, da an-
zunehmen ist, dass die Be-
grenzung der Investitionen 
zu einem verminderten An-
gebot nicht erneuerbarer 
Energie führen wird.  

6. Energieverbrauchsintensi-
tät pro Branche mit hohen 
Klimaauswirkungen (Energy 
consumption intensity per 
high impact climate sector) 

PAB-Ausschluss-
kriterium  

Die Prinzipien 7-9 des UN 
Global Compact halten Un-
ternehmen an die Umwelt 
vorsorglich, innovativ und 
zielgerichtet im Rahmen ih-
rer Tätigkeiten zu schützen. 
Insbesondere der mit Prin-
zip 9 UN Global Compact 
verfolgte Ansatz, innovative 
Technologien zu entwi-
ckeln, kann zu einer Verrin-
gerung der Energieintensi-
tät beitragen. Entsprechend 
wird erwartet, dass Unter-
nehmen, welche keine 
schwerwiegenden Verstöße 
mit dem UN Global Com-
pact aufweisen, be-
schränkte negativen Aus-
wirkungen auf die Energie-
verbrauchsintensität pro 
Branche haben. 

7. Aktivitäten mit nachteiligen 
Auswirkungen auf artenreiche 
Gebiete (Activities negatively 
affecting biodiversity-sensi-
tive areas) 
8. Schadstoffausstoß in Ge-
wässer (Emissions to water) 
9. Sondermüll (Hazardous 
waste) 

PAB-Ausschluss-
kriterium 

Insbesondere wird in Prinzip 
7 des UN Global Compact 
der Vorsorgeansatz postu-
liert. Es wird davon ausge-
gangen, dass Unterneh-
men, welche keine schwer-
wiegenden Verstöße mit 
dem UN Global Compact 
aufweisen, nur beschränkte 
negative Auswirkungen auf 
geschützte Gebiete und die 
dort beheimateten Arten, 
und nur beschränkt nega-
tive Auswirkungen an ande-
ren Orten durch Schadstoff-
belastetes Abwasser oder 
durch Sondermüll entfalten.  

10. Verstöße gegen den UN 
Global Compact oder die 
OECD-Leitlinien für multinati-
onale Unternehmen (Violati-
ons of UNGC and OECD-Gui-
delines for MNE) 

PAB-Ausschluss-
kriterium 

Schwerwiegende Verstöße 
gegen den UN Global Com-
pact und die OECD-Leitli-
nien für multinationale Un-
ternehmen werden durch 
das Ausschlusskriterium 
fortlaufend überwacht.  

11. Mangelnde Prozesse und 
Compliancemechanismen 
um Einhaltung des UN Global 
Compacts oder der OECD-
Leitlinien für multinationale 
Unternehmen zu überwachen 

PAB-Ausschluss-
kriterium 

Unternehmen, bei denen 
schwerwiegende Verstöße 
gegen die genannten Ver-
einbarungen auftreten, ha-
ben erkennbar nicht ausrei-
chend Strukturen geschaf-
fen, um die Einhaltung der 
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(Lack of processes and com-
pliance mechanisms to moni-
tor compliance with UNGC 
and OECD-Guidelines) 

Normen sicherstellen zu 
können, so dass davon aus-
gegangen werden kann, 
dass der Ausschluss zu ei-
ner Beschränkung der ne-
gativen Auswirkungen führt.  

12. Unbereinigte geschlechts-
spezifische Lohnlücke (Unad-
justed gender pay gap) 
13. Geschlechterdiversität im 
Aufsichtsrat oder Geschäfts-
führung (Board gender diver-
sity) 
 

PAB-Ausschluss-
kriterium 

Da Prinzip 6 des UN Global 
Compact auf die Abschaf-
fung aller Formen von Dis-
kriminierung am Arbeits-
platz abzielt und zudem im 
Rahmen der Prinzipien 3-6 
auf die ILO-Kernarbeitsnor-
men verwiesen wird ist da-
von auszugehen, dass der 
Ausschluss schwerwiegen-
der Verstöße zu einer Be-
schränkung negativer Aus-
wirkungen führt. 

14. Exposition zu kontrover-
sen Waffen (Exposure to 
controversial weapons) 

PAB-Ausschluss-
kriterium 

Über das Ausschlusskrite-
rium wird eine Investition in 
Unternehmen, welche Um-
satz mit kontroversen Waf-
fen, bspw. Antipersonenmi-
nen erwirtschaften, aus-
drücklich ausgeschlossen.  

 
Für Anleihen von Staaten, in welche mittelbar über Investitionen in Investmen-
tanteile investiert wird 
 

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI Berücksichtigt 
durch 

Begründung 

Treibhausgasintensität (GHG 
Intensity) 

Ausschlusskrite-
rium Nr. (16) 

Da der Portfoliomanager 
durch Anwendung des Aus-
schlusskriteriums nur in An-
leihen von Staaten inves-
tiert, die das Pariser Abkom-
men ratifiziert haben, ist si-
chergestellt, dass nur in 
Staaten investiert wird, wel-
che Maßnahmen treffen, um 
die Treibhausgasintensität 
zu minimieren. Daher lässt 
sich davon ausgehen, dass 
mittelbar eine Beschrän-
kung negativer Auswirkun-
gen auf die Treibhausgasin-
tensität von Staatenerfolgt.  

Im Portfolio befindliche Anlei-
hen von Ländern, die sozialen 
Verstößen ausgesetzt sind 
(Investee countries 
subject to social violations) 

Ausschlusskrite-
rium Nr. (15) 

Durch Anwendung des Aus-
schlusskriterium investiert 
der Portfoliomanager für 
das Sondervermögen nicht 
in Staatsanleihen, welche 
auf Grundlage bestehender 
Informationen, Analysen 
und Experteninterviews als 
„unfrei“ klassifiziert werden. 
[Die Klassifizierung ist in 
„frei“, „teilweise frei“ und 
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Die Verfahrensweisen ei-

ner guten Unterneh-

mensführung umfassen 

solide Managementstruk-

turen, die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mitarbei-

tern sowie die Einhaltung 

der Steuervorschriften. 

 

Die Anlagestrategie dient 

als Richtschnur für Investiti-

onsentscheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien wie bei-

spielsweise Investitions-

ziele oder Risikotoleranz 

berücksichtigt werden. 

 

„unfrei“ unterteilt.] So wird 
sichergestellt, dass der 
Portfoliomanager wenigs-
tens keine Anleihen von 
Staaten investiert, welche 
definitiv sozialen Verstößen 
ausgesetzt sind. Entspre-
chend wird das PAI insofern 
berücksichtigt, als dass eine 
Beschränkung negativer er-
folgt. 

 

☐ Nein 

 

 

 
 
 
 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Der Best of Green & Common Good ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlage-

ziel moderates Kapitalwachstum durch Investitionen in ausgewählte Einzeltitel mit 

höchstem Nachhaltigkeitsanspruch an. Zudem soll ein Impact zum Nutzen des Ge-

meinwohls erzielt werden. 

Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere 

und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer 

und ethischer Kriterien als sehr nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in 

bestimmte Branchen und Unternehmen, die den strengen Anforderungen nicht ge-

recht werden, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. 

Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten, Mikrofinan-

zinstitute und/oder Unternehmen sein. 

 

  Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die verbindlichen Elemente liegen in der Anwendung der dezidierten ESG-

Anlagestrategie, einschließlich des Anteils an nachhaltigen Investitionen sowie den 

Ausschlusskriterien (siehe hierzu im vorliegenden Dokument unter “Welche 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 

beworben?” ff.). 

 

  Um welchen Mindestsatz wird der Umfang, der vor der Anwendung dieser An-

lagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Es besteht kein festgesetzter Mindestsatz, welcher den Umfang der vor der Anwen-

dung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert.  

Stattdessen wird die zuvor genannte Mindestquote von mindestens 80 % des Wer-

tes des Sondervermögens an Investitionen herangezogen. 

 

  Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Un-

ternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die gute Unternehmensführung („Governance“) wird insbesondere dadurch sicher-

gestellt, dass keine Vermögensgegenstände von Unternehmen erworben werden, 
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Die Vermögensallokation gibt 

den jeweiligen Anteil der Inves-

titionen in bestimmte Vermö-

genswerte an. 

 

 

Taxonomiekonforme Tätigkei-

ten, ausgedrückt durch den An-

teil der: 

 

- - Umsatzerlöse, die den Anteil 
der Ein- nahmen aus umwelt- 
freundlichen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die investiert 
wird, widerspiegeln 

-  
- - Investitionsausgaben 

(CapEx), die die um- welt-
freundlichen Investitionen der 
Unter- nehmen, in die investiert 
wird, aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer grünen Wirt-
schaft 

-  

- - Betriebsausgaben (OpEx), 
die die umweltfreundlichen be-
trieblichen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die investiert 
wird, widerspiegeln. 

 

 

die ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact 

Netzwerkes, gegen die ILO-Kernarbeitsnormen oder gegen die OECD-Leitsätze für 

Multinationale Unternehmen verstoßen. 

 

 

 
 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen in Aktien und Aktien gleichwertige 

Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, 

Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige 

Anlageinstrumente investieren. 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der 

beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, beträgt 80 % des 

Wertes des Sondervermögens. 

 

 

 

  Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate tragen vorliegend nicht zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale bei und werden nur zu Absicherungs- und Investitionszwecken 

eingesetzt. 

 

 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform?  
 
Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Artikel 9 der Verord-

nung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf öko-
logische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft wer-
den. 

#1A Nachhaltige 
Investitionen 

Sonstige Umwelt-

ziele 
#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale #1B Andere ökolo-

gische oder soziale 
Merkmale 

          Soziales 

Investitionen 

#2 Andere Investitio-
nen 
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Mit Blick auf die EU-Taxonomie-

konormität umfassen die Krite-

rien für fossiles Gas die Be-

grenzung der Emissionen und 

die Umstellung auf erneuerbare 

Energie oder CO2-arme Kraft-

stoffe bis Ende 2035. Die Krite-

rien für Kernenergie beinhalten 

umfassende Sicherheits- und 

Abfallentsorgungsvorschriften.  

 

 

 

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirt-

schaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxono-

mieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind. 

 
 

  Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert? 

 

☐ Ja:  

☐ in fossiles Gas  ☐ in Kernenergie 

 Nein 

 
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Mindest-

prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. 

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von 

Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie- Konformität in Bezug 

auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 

während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die In-

vestitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen” alle 

Risikopositionen gegenüber Staaten. 

 

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des 
Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – sie Erläuterung am linken 
Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind 
in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.  

0% 0%0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(Ohne fossiles Gas
und Kernenergie)
Nicht
taxonomiekonform

0%0%
0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen*Taxonomiekonform:

Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(Ohne fossiles Gas
und Kernenergie)
Nicht
taxonomiekonform

0 % 

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestition wie-

der. 

0 % 
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      Nicht EU-Taxonomie-

konform sind nachhaltige Inves-

titionen mit einem Umweltziel, 

die die Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkei-

ten gemäß der EU-Taxonomie 

nicht berücksichtigen. 

 

 

  
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  
 
Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichenden 

Tätigkeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, 
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  
 
Das Sondervermögen legt keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel fest. Stattdessen investiert das Sondervermögen mindestens 50 % des 

Wertes des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit einem Umwelt und / 

oder sozialen Ziel.  

 

Dieser Umstand resultiert daraus, dass das Sondervermögen SDGs berücksichtigt, die 

auf Umwelt- als auch soziale Ziele ausgerichtet sind.  

 
 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  
 
Das Sondervermögen legt keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

sozialen Ziel fest. Stattdessen investiert das Sondervermögen mindestens 50 % des 

Wertes des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit einem Umwelt und / 

oder sozialen Ziel.  

 

Dieser Umstand resultiert daraus, dass das Sondervermögen sowohl SDG 

berücksichtigt, die auf Umweltziele, als auch solche, die auf soziale Ziele ausgerichtet 

sind.  

 
 

  Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlage-
zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Min-
destschutz? 
 
Unter “#2 Andere Investitionen” können Investitionen in Aktien und Aktien 

gleichwertige Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige 

Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate 

und sonstige Anlageinstrumente fallen.  

 

Das Finanzprodukt darf bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens in “#2 Andere 

Investitionen” investieren. Dabei kann der Portfolioverwalter die Investitionen in “#2 

Andere Investitionen” zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur 

Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen.  

 

Ermöglichende Tätigkeiten 

wirken unmittelbar ermöglichend 

darauf hin, dass andere Tätigkei-

ten einen wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen leisten. 

Übergangstätigkeiten sind Tä-

tigkeiten, für die es noch keine 

CO2- armen Alternativen gibt 

und die unter anderem Treib-

hausgasemissionswerte aufwei-

sen, die den besten Leistungen 

entsprechen. 
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Bankguthaben zur Liquiditätssteuerung sowie Index-Derivate zu Absicherungszwe-

cken sind nicht explizit Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Diese Vermögensgegen-

stände werden derzeit nicht eingesetzt, um die von dem Sondervermögen beworbe-

nen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen und werden somit bei der Be-

rechnung des Mindestanteils von Anlagen, die diese Merkmale erfüllen, nicht berück-

sichtigt. Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Son-

dervermögens fallen, wird ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz über die ge-

nannten Mindestausschlusskriterien sichergestellt. 

 

Ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz wird in Bezug auf Aktien, Anleihen und 

Investmentanteile durch das Anwenden der oben genannten Ausschlusskriterien 

sichergestellt. Dies gilt nur dann, wenn der Datenprovider entsprechende Daten zur 

Verfügung stellt. Sofern keine Daten verfügbar sind, bleiben die Aktien, Anleihen oder 

Investmentanteile erwerbbar, so dass in diesem Fall ein Mindestschutz nicht gesichert 

ist. 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://www.hansainvest.com/deutsch/downloads-formulare/download-center/ 
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